
Entgeltordnung 
der Stadt Eisenberg über die Erhebung von Entgelten für die Besichtigung der 

Schlosskirche der Stadt Eisenberg und die Inanspruchnahme von 
Stadtführungen 

 
Der Kultusausschuss der Stadt Eisenberg hat in seiner Sitzung am 16. November 2006 dieser 
Entgeltordnung zugestimmt. 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Entgeltordnung gilt für die Schlosskirche der Stadt Eisenberg, die eine öffentliche Einrich-
tung der Stadt Eisenberg ist, und für die Inanspruchnahme von Stadtführungen. 
 

§ 2 
Entgeltpflicht 

 
Für die Besichtigung der Schlosskirche, inklusive aller Sonderausstellungen, sowie für die Inan-
spruchnahme von Stadtführungen werden nach Maßgabe des Entgelttarifs Entgelte erhoben. 
 

§ 3 
Höhe der Entgelte 

 
(1) Entgelte für die Schlosskirche 

 
a. Erwachsene        1,00 Euro 

 
b. Kindern bis zu 12 Jahren, Schulklassen und Schulprojektgruppen 

 wird das Entgelt erlassen. 
 

(2) Entgelte für Stadtführungen 
 

a. Gruppe Erwachsene ab 10 Personen  20,00 Euro 
 

b. Gruppe Erwachsene ab 30 Personen  60,00 Euro 
 

c. Schulklassen und Schulprojektgruppen wird das Entgelt erlassen. 
 
 

§ 4 
Foto- und Videoaufnahmen 

 
a. Fotoerlaubnis (ohne Veröffentlichungsrechte)   1,00 Euro 

 
b. Videoerlaubnis (ohne Veröffentlichungsrechte)   2,00 Euro 

 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Die Entgeltordnung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
Eisenberg, den 16. November 2006 
 
 
Lippert 
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